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Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung
Thüringen

Mit der Verabschiedung der Entscheidung 2000/418/EWG vom 29. Juni 2000
durch die EU-Kommission zur Regelung der Verwendung von bestimmtem
Tiermaterial angesichts des Risikos der Übertragung von TSE-Erregern und zur
Änderung der Entscheidung 94/474/EG macht sich die Änderung der Gebüh-
rensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen vom 05. Juni
1998 erforderlich. Nach dieser Entscheidung sind bestimmte Organe von Rin-
dern, Schafen und Ziegen, bezeichnet als spezifiziertes Risikomaterial (SRM),
zu entfernen und unschädlich zu beseitigen.

Die Verbandsversammlung vom 5. Dezember 2000 beschließt auf o.g. Grund-
lage, in Verbindung mit der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thür-
KO) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501) sowie vom 14.11.1996 (ThürStAnz Nr.
50/1996), in der Fassung der Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des
Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen vom 31.07.1997 nachfol-
gende geänderte Gebührensatzung:

§ 1
Allgemeines

Der Zweckverband erhebt zur Deckung der durch die unschädliche Beseitigung
von SRM- Tierkörpern, der Beseitigung von gefallenen Tierkörpern und Tier-
körperteilen in seinem Geltungsbereich entstehenden Kosten, die nicht durch
Produkterlöse gedeckt sind, nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren.

§ 2
Gebührenpflichtige

Gebührenpflichtig sind die Besitzer von Tierkörpern und Tierkörperteilen, die
nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz an Beseitigungspflichtige abzugeben
sind.

§ 3
Gebührensätze für Tierkörper

(1) Tierkörper

Für die Entsorgung der gefallenen Tiere werden je nach Tierart ab dem
01.07.2007 pro Stück folgende Gebührensätze erhoben:
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Tiergattung ME Entsorgungsgebühr

Entsorg. pro Anfahrt für Pauschale 24,30 €

Tierkörper Kategorie 2:
Pferd/Esel Stück 101,67 €
Fohlen/Pony Stück 43,29 €
Sau / Eber Stück 32,76 €
Mastschwein >50 kg Stück 18,84 €
Schwein <50 kg Stück 7,92 €
Ferkel bis 10 kg Stück 2,25 €
Wild >50 kg Stück 18,84 €
Wild <50 kg Stück 7,92 €

Tierkörper Kategorie 1:
Kalb bis 6 Monate Stück 16,56 €
Rind jünger 1 Jahr Stück 56,46 €
Rind älter 1 Jahr Stück 96,33 €
Schaf Stück 11,67 €
Ziege Stück 11,67 €
Schaflamm Stück 4,89 €

(2) Entsorgung von Tierkörpern der Kategorie 1 und 2 im Behältersystem
sowie Großcontainer

Für die Entsorgung von Tierkörpern im Behältersystem werden pro Behälter
sowie für die Entleerung von Großcontainern pro Tonne folgende Gebühren-
sätze erhoben:

Entsorg. pro Anfahrt für Pauschale 24,30 €
Entleerung Behälter 120 l Behälter 25,83 €
Entleerung Behälter 240 l Behälter 45,93 €
Entleerung Behälter 1,1 cbm Behälter 165,66 €
Entsorg. pro Anfahrt für Pauschale 188,25 €
Entleerung Großcontainer
23 cbm oder 5 cbm pro Tonne 180,72 €

(3) Sonstige Entsorgung

Für angewiesene Sonder- und Einzelentsorgung erfolgt die Abrechnung nach
dem Aufwand, der dem Unternehmer bei der Entsorgung und Beseitigung ent-
steht.

1 Fahrzeugeinheit von 7,5 t
(Fahrzeug und Fahrer) je Std. 45,54 €
1 Fahrzeugeinheit von 25 t
(Fahrzeug und Fahrer) je Std. 88,29 €
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(4) Heim-, Haus- und Labortiere im Behältersystem

a) Tierkörper
Entsorg. pro Anfahrt für Pauschale 24,30 €
Hund Stück 17,46 €
Katze Stück 14,67 €
Kleine Haustiere (Hamster, Mäu-
se, Kanarienvögel ab 1 kg Ge-
samtgewicht) pro kg 0,39 €

b) Entsorgung im Behälter
Entsorg. pro Anfahrt für Pauschale 24,30 €
Behälter 240 l Behälter 45,93 €
Behälter 1,1 cbm Behälter 165,66 €

c) Wild-, Gatter-, Zoo- und Zirkustiere
Entsorg. pro Anfahrt für Wild-,
Gatter-, Zoo- und Zirkustiere

Pauschale 24,30 €

(ab 1 kg Gesamtgewicht) pro kg 0,39 €

(5) Für Besitzer von Tierkörpern, für die Beiträge nach § 17 des Thüringer
Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz erhoben werden, ermäßigt sich
die Gebühr auf ein Drittel. Die Aufteilung der Kosten für die Tierkörperbeseiti-
gung nach § 4 Absatz 3 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierische Neben-
produkte-Beseitigungsgesetz bleibt im Übrigen unberührt.

(6) Würfe werden wie Tierkörper behandelt.

§ 4
Gebührenanspruch

Der Anspruch auf Gebühren entsteht mit der Abholung, bei Anlieferung durch
den Besitzer mit der Ablieferung bei der Sammelstelle.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung

(1) Die Gebühren sind zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig.

(2) Bei Nichteinhalten der Zahlungsfrist werden für Mahnungen nach § 33 Abs.
1 Nr. 3 Satz 1 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes
(ThürVwZVG) Mahngebühren nach Anlage 1 zu § 1 und Auslagen nach § 10
der Verwaltungskostenordnung zum ThürVwZVG (ThürVwZVGKostO) sowie
Säumniszuschläge nach § 240 der Abgabenordnung (AO) erhoben.
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§ 6
Vollstreckung

Rückständige Gebühren, die nach dieser Gebührensatzung erhoben werden,
unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren nach den
Bestimmungen des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsge-
setzes in der jeweils gültigen Fassung.

§ 7
In - Kraft - Treten

Die Gebührensatzung tritt rückwirkend ab dem 1. Oktober 2000 in Kraft. Die
Gebührensatzung vom 5. Juni 1998 wird aufgehoben.

Eisenberg, den 19.01.2001

Dr. Jeuk  (Siegel)
Verbandsvorsitzender

...........................................................................................................................................................................................................................................
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